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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1988

Norm

AnfO §15

Rechtssatz

Der Anfechtungsgegner kann sich wegen Erstattung der Gegenleistung nur an den Schuldner halten; er kann auch

seine Leistung nicht von der vorherigen oder auch nur gleichzeitigen Erstattung der Gegenleistung durch den

Schuldner abhängig machen.
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5 Ob 629/88

Entscheidungstext OGH 25.10.1988 5 Ob 629/88
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